
 

 

 

Entscheid 
 
 

- betreffend - 
 
 

Ergebnis der Neuwahl der Urnenbüromitglieder für die Amtsdauer 2025 – 2029 
 
 

Der Gemeinderat von Zell, 
 
unter Hinweis auf die Anordnung der Neuwahl der Urnenbüromitglieder für die Amtsdauer  
2025 – 2029 vom 10. Dezember 2024; 
 
gestützt auf die Bestimmungen des kantonalen Gemeindegesetzes, des kantonalen Stimm-
rechtsgesetzes und der Gemeindeordnung der Gemeinde Zell; nachdem für die Neuwahl innert 
der gesetzlichen Frist nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen wurden als zu wählen sind; 
 

beschliesst: 
 
 
1. Es werden für die Amtsdauer 2025 – 2029 als Mitglieder des Urnenbüros Zell in stiller 

Wahl als gewählt erklärt: 
 
 Bernet-Bösch Andrea, Schenkel 1, Zell 
 Brunner Beat, Geissenboden 1, Zell 
 Erni Florian, Gallis 1, Zell 
 Kurmann Ilya, Luthernmatte 3, Zell 
 Lustenberger Lukas, Neuhushof 2, Zell 
 Wagner René, Birkenweg 3, Zell 
 Weintke-Fleig Monika, Am Bergweg 1, Zell 
 Wüest Stefan, Gass 2, Zell 
 

2. Die auf Sonntag, 18. Mai 2025 angesetzte Urnenwahl für die Neuwahl der Urnenbüromitglie-
der wird abgesagt. 
 

3. Beschwerden gegen diese stille Wahl sind innert 10 Tagen beim Regierungsrat des Kantons 
Luzern einzureichen. 
 

4. Dieser Beschluss wird durch öffentlichen Anschlag bekannt gemacht und den Gewählten, 
der Abteilung Gemeinden des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Luzern so-
wie der Mitte Zell, der FDP Zell und der SVP Zell zugestellt. 

 
6144 Zell, 31. März 2025 
 Im Namen des Gemeinderats 
 
 
 
 Othmar Häfliger Beat Häfliger 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 


